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für den Kreis Usingen.
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Bezugspreis: Durch die Post bezöge» vierteljährlich^
1,80 Mk (außerdem3t Pfennige Bestellgeld.) 3mr
Berlage für den Monat 45 Pfg. — GinrückungSgebühr

»rlcheint wöchentlich8-mat: Dienstag». Donnerstag»
und SamStagS mit den wöchentliche« Freibeilagen
Illustriertes GountagSblatt' und  . De» Landmann»

* Wochenblatt '.

Druckend Berlag von>
i>R. Wagner '» Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung: Richard Wagner .

□-
Ferusprecher Nr. 21.

« uiu{|i |ui l>u anvuiu tu *> ih- —EtnrückungSgebß
Anzeigen 30 Pfg., Reklamen 40 Pfg. dir Garmond-

-O

S?r. 7. Donnerstag , den 18. Januar 1917. 52. ^ aüraana

MicherTnl.
Ufingen, de« 17. Ianrrar 1017.

Die wiederum verbreitete « Gerüchte
Über ei« bevorstehendes Verbot der
Hausschlachtungen entbehren jeder
Grundlage . Do« einer derartigen Maß¬
nahme ist mir nicht das Geringste be-

Der Königliche Landrat.
v. vezold.

Auf Grund de« 8 1 der Verordnung Über den
Verkehr mit Zündwaren vom 18. Dezember 1918
(Reichs-Gesetzbl. D. 1393) wird folgende« bestimmt:

8 i
A. Bei Abgabe durch den Hersteller darf der

Prei» folgende Sätze nicht übersteigen(Fabrikprei«) :
I 1. für Sicherheitshölzer und überall entzündbare

Hölzer in einer Länge bi» zu 53 Millimeter
in Schachteln zu je 80 Stück
für V»Kiste zu 1000 Pack zu je 10 Schach¬

teln 350,00 Mark.
für*/s Kisten zu je 500 Pack 355.00 Mark,
für *U  Kisten zu je 350 Pack 357.50 Mark,
für 10 /io Kisten zu je 100 Pack 360,00 Mark,

3. für imprägnierte bunte Hölzer die unter fl
I 1 genannten Sätze mit einem Zuschlag
von je 30 Mark; _

S. für weiße oder bunte flache Hölzer in Schach¬
teln zu mindesten« je 50 Stück dir unter
Ä I 1 genannten Sätze mit einem Zuschlag
von je 30 Mark.

II. für Sicherheit«- und überall endzündbare
weiße Hölzer in einer Länge bi« zu 53
Millimeter

1. in Schachteln oder Koffern zu j, 600 Stück
für 7i Kiste zu 1000 Schachteln oder Kof¬

fern 340,00 Mark.
für */t Kisten zu je 500 Schachteln oder

Koffern 345,00 Mark,
für *U  Kisten zu je 350 Schachteln oder

Koffern 447,50 Mark,
für 10 /h>  Kisten zu je 100 Schachteln oder

Koffern 350,00 Mark;
3. in Schachteln oder Koffern zu je 480 Stück

für Vi Kiste zu 1000 Schachteln oder Kof¬
fern 380,00 Mark,

für *li  Kisten zu je 500 Schachteln oder
Koffern 385,00 Mark,

für lU Kisten zu je 350 Schachteln oder
Koffern 287.50 Mark,

für i0l io Kisten zu je 100 Schachteln oder
Koffern 390,00 Mark;

3. in Schachteln oder Koffern zu je 300 Stück
für 7t Kiste zu 1000 Schachteln oder Kof¬

fern 190,00 Mark,
für V» Kisten zu je 500 Schachteln oder

Koffern 185,00 Mark,
für 7 « Kisten zu je 350 Schachteln oder

Koffern 197,50 Mark,
für 10/i0 Kisten zu je 100 Schachteln oder

Koffern 200.00 Mark.
8 . Beim Verkauf im Großhandel gelten die

unter fl genannten Fabrikpreise, jedoch mit einem

Zuschlag von je 30 Mark »u den unter fl I und
II 1, von je 16 Mark zu den unter II 2 und
von je 10 Mark zu den unter II 3 genannten
Preisen.

C. Stirn Verkauf im Kleinhandel darf der
Prei« nicht übersteigen:

für die unter fl I 1 genannten Zündhölzer
füt da« Pack zu 10 Schachteln 45 Pf .,
für zwei Schachteln9 Pf.,

für die unter H I 3,3 genannten Zündhölzer
für da« Pack zu 10 Schachteln 50 Pf .,
für eine Schachtel5 Pf.,

für die unter fl II 1 genannten Zündhölzer
für die Schach et aber den Koffer 45 Pf .,

für die unter Ä II 2 genannten Zündhölzer
für die Schachtel oder den Koffer 38 Pf .,

für die unter fl II 3 genannten Zündhölzer
für die Schachtel oder den Koffer 35 Pf.

Kleinhandel ist jeder Verkauf an den Ver¬
braucher.

8 2
Die im 8 1 bezeichneien Preise schließen beim

Verkaufe durch den Hersteller die Kosten der Be¬
förderung bi» zur Bahn- oder Wafferstation de«
Abnehmer« ein. Beim Verkaufe durch den Groß¬
händler schließen di« Preise die Kosten der Beför¬
derung bi« zur Bahn- oder Wafferstation de»
Orte« der gewerblichen Niederlaffung de» Groß¬
händler« oder, fast» die Beförderung nicht auf dem
Bahn- oder Wasserweg erfolgt, die Kosten der Be¬
förderung in da« Hau» de« Abnehmer» ein.

Für die Verpackung dürfen Preirzuschläge nicht
berechnet werden.

Die Preise gelten für versteuerte Ware.
§ »

Soweit Hersteller unter Ausschaltung de«Groß¬
handel« an den Kleinhändler liefern, finden die
im § 1 un'er 8 genannten Preise Anwendung.

Hersteller dürfen nur an solche Kleinhändler
liefern, mit denen sie bereit» vor dem 1. Dezember
1916 in dauernder Geschäftsverbindung gestanden
haben.

Der Verkauf von Mengen unter 7w'Kiste durch
den Hersteller ist verboten.

84
Andere Arten Zündhölzer al» die im 8 1 ß*'

nannten herzustellen, ist verboten mit Ausnahme
von Westentaschenhölzern, Vuchhölzern(Plattenhölzer)
und Sturmhölzern.

85
D m Berein Deutscher Zündholzfabrikanten,

Berlin liegt e, ob, die zur Befriedigung de» Be¬
darf» der Heere«verwaltungen und der Marine-
Verwaltung erforderlichen Mengen von Zündhölzern
auf die einzelnen Hersteller von Zündhölzern nach
näherer Bestimmung de« Reichskanzler» im Ver-
hältni« der Sleuerkontingent« unter Berückstchtigung
etwaiger Koutingent«übertragungen umzulegen. Die
Hersteller find verpflichtet, die auf fie umgelegten
Mengen ohne Rückficht auf anderweitige Lieferung«.
Verpflichtungen bei den zu der Umlegung festzu-
fetzenden Terminen zu Fabrikprei» (8 1 zu fl , 88
3, 3) zu liefern.

8 «
Wer den Bestimmungen de« 8 3 Abs. 2 oder

de» 8 4 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bi«

zu fech« Monaten oder mit Geldstrafe bi« zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 7
Die Bestimmungen gelten nicht für Zündhölzer,

die im Ausland hergestellt find.
8 8

Die Bestimmungen treten mit dem Tage der
Verkündung, 8 3 Abf. 3 und die 88 4. 6 jedoch
erst mit dem 1. Januar 1917 in Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 1916.
Der Stellv rlreter de« Reichtkanzler»

Dr. Helfferich.

Bekarrutrnachuna
Vetr.Die Anmeldung des Warenumsatzes

Nach8 164a Abs. 1Satz3 der Au«sühruug»be-
stimmungen zum Warenumsatzstempelgesetz ist für
da« Steuerjahr 1917 für die Verpflichtung zur
Entrichtung der Abschlagszahlungen und deren
Bemeffung der Gefamibetrag der Zahlungen oder
Lieferungen im ganzen Kalenderjahr 19l6maßgebend.
Dementsprechend ist auch in der Anmeldung zur
Entrichtung de» Warenumfatzstempel» auf Seite 2
unter 4 sowohl die Angabe de» Gesamtjahresbetrae«
wie de« auf da« letzte Kalenderoierteljahr 1916
entfallenden Betrage»der Zahlungen oder Lieferungen
vorgeschrieben.

Sofern die Feststellung de»Gesamtjahre«betrage»
mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist und
außer Zweifel steht, daß der Jahresumsatz die
Summe von 300000 Mk. nicht übersteigt, ist nicht»
dagegen zu erinnern, wenn in der Anmeldung zur
Entrichtung de»Warenumsatzstempel» unter 4a oder
4b statt genauer Angabe de» Umsätze» während
de« Kalenderjahre« 1916 angemeldet wird: „Der
Gesamtbetrag. beläuft sich auf nicht mehr
al« 300000 Mark."

Ustngen, den 16. Januar 1917.
Der Kreisausschuß der Kreise» Ufingen.

Der Vorsttzende
v. Bezold.

Auf Grund de» 8 4 der Bekanntmachung
über den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlenschoner,
Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffen vom 4.
Januar 1917(Reich«-Gesetzbl. S . 7) in Verbindung
mit 8 9 der Bekanntmachung über untaugliche«

Schuhwerk vom ^ (Reicht-Gesrtzbl.

®. wird folgende» bestimmt.
8 1

Schuhsohlen, die nicht ausschließlich au« Leder
oder Holz in einem Stück bestehen, Sohlenschoner
und Sohlenbewehrungen, zu deren Herstellung Leder
verwandt wird, sowie Lederersatzstoffe, die zur
Herstellung oder AuSbefferung von Schuhwaren
oder SchuhwarenbestandteilenV̂erwendung finden
können, dürfen nur mit Zustimmung der Ersatz,
sohlengesellschastm. b. tz. »n Berlin gewerbsmäßig
hergestellt, zur gewerbsmäßigen Herstellung oder
Ausbefferung von Schuhwaren oder Schuhwaren»
beftandteilen verwandt oder sonst in den Verkehr
gebracht werden.

83
Die Bekanntmachung über untauglicher Schuh-



werk »om 31. Juni — 19. Oktober 1916 —
(Reichs-Gesetzbl. S . 541 - 1173 - ) tritt außer
Kraft.

Lederne» Straßenschuhwerk, da» vor dem 10.
Juli 1916 hergestellt ist und deffen Absatz oder
Laufsohle ganz oder teilweise oder deren Brandsohle
oder Hinterkappe ganz oder zum größeren Teil
au« Pappe oder au« einem anderen Stoffe besteht,
der nicht auf Grund der Bekanntmachung über
untaugliche« Schuhwerk vom 31. Juni — 19.
Oktober 1916 — al« geeignet, Leder zu ersetzen,
zugelaffen war, darf nur mit einer eutsprechenven
Bezeichnung der verwandten Ersatzstoffe gewerb»«
mäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr
gebracht werden.

Die Bezeichnung muß für die Laufsohle die an
Stelle von Leder verwandten Stoffe angeden. Für
den Absatz genügt der Vermerk: „Nicht ausschließlich
au« Leder oder zugelaffenen Ersatzstoffen", für die
übrigen Schuhteile der Vermerk: „Nicht überwiegend
au« Leder oder zugelaffenen Ersatzstoffen."

8 3
Mit Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder

mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark wird
bestraft:

I . wer den Vorschriften de« § 1 oder den bei
der Genehmigung festgesetzten Bedingungen
zuwiderhandelt,

3. wer den Vorschriften de« § 3 Abs. 3 uud
3 zuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Gegenstände erkannt werden, auf die sich die straf,
bare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

§4
Die Bestimmungen treten mit dem 35. Januar

1917 in Kraft.
Berlin, den 4. Januar 1917.

Der Stellvertreter der Reichskanzler»
Dr. Helfferich

Ausführungsbefiimmungcn
zu der Verordnung über den Handel
mit Sämereien vorn 15. November 1916.

(Reichs-Gesetzbl. S . 1377.)
Auf Grund de« 8 3 der Verordnung über

den Handel mit Sämereien vom 15. November
1918 (Reichs-Gesetzbl. 1377) und der 88 «,
8 Abs. 3 und 13 Abs. 3 der Verordnung über
den Handel mit Leben»« und Futtermitteln und
zur Bekämpfung de» Kettenhandels vom 34. Juni
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 581) wird folgende»
bestimmt:

1. Zur Entscheidung über die Erteilung und
Entziehung der Erlaubnis zum Handel mit Klee-,
Gra«-, Futterrüben- und Futterkräutersamen,
sowie zur Untersagung der Handel» in den Fällen
de« § 1 Abs. 3 Nr. 3 der Verordnung vom 15.
November 1916 werden in Stadtkreisen bei der
Orirpolizeibehörde, im übrigen bei dem Landrat,
in den HohenzollernschenLanden bei dem Oberamt¬
mann, besondere Stellen errichtet. Für den
Lande«polizeibezirk Berlin wird die Stelle bei dem
Polizeipräsidenten in Berlin gebildet.

Die Mitglieder der Stelle werden von der
Behörde ernannt, bei der die Stelle errichtet wird.
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende
müffen unmittelbare oder mittelbare Staatsbeamte
fein. In den Landkreisen sührt der Landrat, in
den Hohenzollernschen Landen der Oberamtmann
den Vorsitz.

Die Stellen entscheiden in einer Besetzung von
5 Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden.
Zwei Mitglieder sollen Vertreter der Landwirt¬
schaft, zwei Vertreter de» Handel» sein.

Die Mitglieder der Stelle, die nicht Beamte
find, werden vom Vorsitzenden durch Handschlag
an Eide» Statt aus getreue Pflichterfüllung ver¬
pflichtet. Sie erhalten Reisekosten und Tagegelder
nach den Sätzen, die für die Mitglieder der Ein¬
kommensteuer- Veranlagungrkommisfiou festgesetzt
find.

Die durch da« Verfahren entstehenden Kosten
find Kosten der Landespolizei.

3. Oertlich zuständig ist die Stelle, in deren
Bezirk die Hauptniederlassung des Handelsbetriebe»
liegt, für die Erlaubnis nachgesucht wird.

Fehlt es an einer inländischen Hauptnieder-
laffung, so bestimmt der Regierungspräsident die
zuständige Stelle, wenn die Erlaubnis für ein die
Grenzen eine« Regierungsbezirk« überschreitende«
Gebiet nachgesucht wird, so ist die bei dem Polizei¬

präsidenten in Berlin errichtende Stelle zuständig.
3. Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis

ist schriftlich einzureichrn. E» ist darin anzugeben,
ob und seit wann der Antragsteller eine im
Handelsregister eingetragene Firma besitzt, ob und
mit welchen Sämereien er vor dem 1. August
1914 gehandelt hat, ob und seit wann er im
Besitz der Erlaubnis zum Handel mit Lebens-
und Futtermittelmitteln und zur Bekämpfung de«
Ketlenhandel» vom 34. Juni 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 581) ist, ob er wegen Zuwiderhand¬
lung gegen die Höchstpreisverordnungen, gegen die
Verordnungen über Vorratserhebung vom 3. Fe¬
bruar und 3 September 1915 (Reich»'Gesetzbl.
S . 54, 549) und dje Verordnung gegen über¬
mäßige Preissteigerung vom 33. Juli 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 467) bestraft ist, und ob ein
Verfahren zur Fei«Haltung unzuverläsfiger Personen
vom Handel vom 33. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) gegen ihn geschwebt hat. Ist
dem Antragsteller auf Grund dieser Verordnung
der Handelsbetrieb untersagt gewesen, so kann der
Antrag aus Ert ilung der Erlaubnis von ihm
nur gestellt werden, nachdem die Wiederaufnahme
des Handelsbetriebe» gemäß8 2 Abs. 3 der Ver¬
ordnung vom 33. September 1915 gestattet
worden ist.

In dem Antrag ist ferner anzugeben, für
welche Zeit, für welches Gebiet und für welche
Sämereien die Erlaubnis erteilt werden soll.
Wird die Erteilung der Erlaubnis für einen
Handelsbetrieb beantragt, der sich vor dem 1.
August 1914 nicht oder nicht in dem zu ge¬
stattenden Umfang auf den Handel mit Sämereien
erstreckt hat, so ist da» volkswirtschaftliche Be¬
dürfnis eingehend zu begründen.

Dem Anträge ist die Gebühr für die Ent¬
scheidung(Ziffer 6) beizusügen.

Die Stelle oder ihr Vorsitzender hat zur Vor¬
bereitung der zu treffenden Entscheidung die für
erforderlich erachteten Erhebungen anzustellen. Sie
kann jederzeit die Vorlegung der Handelsbücher
sowie eine Auskunft über die Persönlichkeit der
Angestellten de» Antragsteller« verlangen. Vor
der Zurücknahme einer Erlaubnis (8 3 der Ver¬
ordnung über den Handel mit Sämereien vom
15. November 1916) ist dem Beteiligten Gelegen¬
heit zur Geltendmachung etwaiger Einwendungen
zu geben.

Die Stelle bestimmt darüber, ob einer Ent-
scheidung eine mündliche Verhandlung mit dem
Beteiligten vorausgehen soll.

Die Abstimmung erfolgt nach einfacher
Stimmenmehrheit.

4. Der 8 3 Abs. 3 der Verordnung vom
24. Juni 1916 läßt der Stelle für die Ent¬
scheidung der Frage, welche Gründe für die Ver¬
sagung und die Entziehung der Erlaubnis sowie
sür die Untersagung eines Handels der im 8 1
Abs. 3 Nr. 3 der Verordnung vom 15. November
1916 bezeichneten Art in Frage kommen, den
durch die Sachlage gebotenen Spielraum. Für
die richtige Durchführung de» Verfahren» ist her-
oorzuheben, daß mit der Versagung oder der Aus¬
schließung ein persönlicher Makel nicht verbunden
zu sein braucht. Neben den Versagungsgründen,
die in der Person de» Unternehmer» und der Be¬
schaffenheit der Unternehmung lieger, — z. B.
Unzuverläsfigkeit, Mangel an Sachkenntnis, Mangel
an den für einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb
erforderlichen Einrichtungen oder dem nötigen Be¬
triebskapital— kann die Versagung der Zulassung
oder die fernere Nichtzulassung eine» Betriebs auch
auf Bedenken volkswirtschaftlicher Art gegründet
werden. Solche können unter den gegenwärtigen
Verhältnissen namentlich daraus hergeleitet werden,
daß für den in Rede stehenden Handelsbetrieb kein
Bedürfnis vvrliegt. Erweist sich eine Einschränkung
der Zahl der Händler als nötig, so sind ent¬
sprechend dem Hinweis im 8 3 Abs. 2 der Ver¬
ordnung vom 34. Juni 1916 in erster Linie die¬
jenigen Personen auszuschließen, die erst nach dem
1. August 1914 den Handel mit Sämereien aus¬
genommen haben.

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon ab¬
hängig zu machen, daß der Handeltreibende die
angeschloffenen von ver ständigen Preiskommisfion
festgesetzten Richtlinien und Preise nicht überschreitet.
E» ist ferner zulässig, die Erteilung von weiteren
Bedingungen abhängig zu maten. Dies wird fich
für die Fälle empfehlen, in denen eine dauernde

Ueberwachungl«/ zu gestattenden Handelsbetrieb,
erwünscht ist, etwa um einer ungesunden Preis. ,
entwicklung oder einer Irreführung de« Publiku qZ?^
entgegen zu wirken. Bedingungen dieser jw®"
könnenz. B sein: die Verpflichtung, Bücher -
führen, die über Herkunft und Verbleib der War,
Einkauf»- und Berkaufspreise Auskunft geben, bjL,
Entlassung von Angestellten, die sich als unzuvenA
lässig im Handel erwiesen haben, der Nichtgebrau^
einer Phantastesirma oder einer Firmenbezeichnung,^
die geeignet ist, über Art und Umfang de« Gĉ ,
schäftibetriebs im Publikum Irrtum zu erregen. L

Werden die Bedingungen nicht erfüllt, so iß
die erteilte Erlaubnis gemäß 8 4 der Verordnung
vom 34. Juni 1916 zu entziehen. ^

5. Dem Handeltreibenden ist eine Erlaubnis.̂
karte nach beiliegendem Muster auszuhändigen,M,
In der Karte ist der Name de» Handeltreibenden,^
oder wenn ihm der Handelsbetrieb unter einest^
Firma gestattet wird, diese genau zu bezeichnen, z,

6. Die Entscheidung ist gebührenpflichtigst
Die Gebühr beträgt sür Handelsbetriebe die gemäjstö
88 8, 8 de» Gewerbesteuergesetzes vom 24. Junik
1891 (Gesetzsamml. S . 305) zur Gewerbesteuer.,-
klaffeI veranlagt find, 50 Mk., sür die der Ge,j.
werbesteuerklaffe II 30 Mk, der Gewerbesteuer-̂
klaffe III 10 Mk. Für Betriebe der Gewerbe«
steuerklaffe IV und die gemäß 88 5, 7 de» Ge¬
setze» von der Gewerbesteuer befreiten Betriebe»
ergeht die Entscheidung gebührenfrei.

7. Ueber die Beschwerde entscheidet endgültig
der Regierungspräsident, in deffen Bezirk die zur^
Erteilung der Erlaubnis zuständige Stelle ihren'
Sitz hat, soweit der Landespolizeibezirk Berlin inö
Betracht kommt, der Oberpräsident. ri

8. Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Ueber'b'
nähme und Verwertung zwischen ven Beteiligten
ergeben, entscheidet endgültig der Regiernngz-tv
Präsident, in deffen Bezirk sich die zu übernehmenden^
und zu verwertenden Sämereien befinden.

9. Zur Erteilung der im 8 13 Abs. 1 Ziffekr
1 der Verordnung vom 34. Juni 1918 vorgesehenen
Genehmigung ist an Stelle der OrtSpolizeibehörde
in den Orlen, in denen eine Stelle im Sinnes
der Verordnung vom 15. November 1916 errichtet^
ist, diese zuständig. «

Berlin, den 13. Dezember 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe. ,

Spdow.  r
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

Der Minister de» Innern. L
von Loebell.  ,
Richtlinie « .

Die festgesetzten Preise sind Höchstpreise, sie dürfe» j
nicht überschritten, können aber unterschritten werdenl
Sie verstehen sich in allen Stufen, wenn nicht'
ander« vermerkt, für mindesten» gute Qualitäten'
1916er Ernte. Geringere Qualitäten find dem^
Wertunterschiede entsprechend billiger zu bewerten.«
Aeltere Saaten sind ebenfall« der Qualität ent-«
sprechend, jedoch nicht über die festgesetzten Preise«
zu bewerten. E» ist Sache der Vereinbarung^
zwischen Käufer und Verkäufer, außerdem Wert«!
zahlen zu fordern oder zu geben. Für nachweisbari
planmäßig gezüchtete Samen, sowie von der Deutschen-
Landwirtschafts-Gesellschaft, den LandwirtschastS-z
kammern und den offiziellen Saa zuchtanstalten
anerkannte Saaten gellen die festgesetzten Preise!
nicht, ebenso nicht-für Verkäufe nach dem Auslände.«

Die Preise verstehen sich für prompte Lieferung!
gegen netto Kaffe für 50 kg brutto oder netto
bahn- oder bordsrei der tatsächlichen Versandstation.
Haben bie Berechnungen vor dem Kriege ab oders
frei Lager stattgesunden, so ist die» auch weiter»
zulässig.

GenoffensHaslenund andere landwirtschaftliches
HandelSorganisalionen unterstehen denselben Ver¬
pflichtungen wie die Händler.

Bei Abgabe von Mengen unter 50 kg find
die vor dem Kriege üblichen Zuschläge gestattet.

Für spätere Zahlungen und Lieferungen könne«
6°/0 Zinsen gerechnet werden. Ein entsprechender
Preiszuschlag ist jedoch nur zulässig, wenn in oem!
Angebot und der Rechnung ausdrücklich bemerkt!
ist, daß die Ware auf Ziel oder spätere Lieferung
verkauft ist.

Bermittlergebühren hat der Verkäufer zu tragen. !
Müssen sie vom Käufer bezahlt werd'n, so ist berj
Höchstpreis um den gleichen Betrag zu mindern. !

■



. . „ iM ausländischer una ito ist die
Je.  Bei Kaufen' 0 wä| Demün» Lage der
’Vuta ua«iuie4« it)et0̂ enben̂age in den Zei-
Mvfe bq«- " . amtlichen Kurse.
4 -SA Ächäftt dürfen nicht getätigt werden.
r!l SSlI « » «tttäa«. di- vor Inkrafttreten der
J « *a»reife und Bestimmungen abge-
K 6en£ Sn lo» diesen nicht betroffen.

U4* l< aut Ueberwachung und Ergänzung dieser Be.
71  3 ut h Vreisfestsetzungen besteht eine

^mwuzen Übertretungen zu prüfen und
weitere Behandlung zu entscheiden hat.

i? SnMen und ihr sonst zur Kenntnis gekonnnene
.„ . . Langen und Umgehungen werden durch bte

L « 2on geprüft. Werden solche für oorl,egend
JtgSr  so % der Schuldige zu verwarnen bezw.

-n'°' .-rnahrung»amt namhaft zu machen
nê Die Üblichen Einrichtungen zur Schlichtung von

^ «itiakeiten(Schiedsgerichte. Gerichte. Kontroll.

tiĝ ÄL werden durch vorstehende Bestimmungen
raucht beschränkt. t„ nächster Nummer.)

Wt anMer  Seil.

0er Krieg.
07TV Große» Hauptquartier , 16. Jan

Mstlichtt«ritSsschmchl»-:
Der Versuch französtscher Abteilungen, der

"nruvraianeS(südlich Roye) in unsere Stellung

PXS , wurde durch die Grabenbesatzung
.serhrndest. ^ lt fich die beiderseitige Kampf-

itigl-it. abgesehen von stellenweise lebhafterem
lrtilleriefener, in mäßigen Grenzen.

Leftlichtt«rieMauPlatz:
Heeresfront de» Generalfeldmarschalls Prinzen

Leopold von Bayern.
Keine wesentlichen Ereigniffe.

Leereifront des Generaloberst Erzherzog Josef.
Auch gestern blieben feindliche Angriffe zwischen

Lafinu. und Sufita-Tal ohne jeden Erfolg. An
iner Stelle eingedrungene Rumänen wurdeii durch

Gegenstoß völlig zurückgeworfen und daber »wer
Offiziere mit zweihundert Mann gesangen genommen.

Heeresgruppe de» Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

Nach deftiger Artillerievorbereitung gingen
»eidrrseü» Fundeni starke russische Mafien zum
Angriff vor. Einige Hundert Meter vor unseren
Stellungen brachen die Sturmwellen im Sperrfeuer
zusammen. Bei Wiederholung der Angriffe am
Abend gelangten schwache feindliche Teile rn unsere
Gräben, wurden aber sofort wieder vertrieben.
Die Verluste de» Feindes find groß.

Mnzedonische Front.
Die Lage ist unverändert.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

— » « »«tffttti , 16. Jan . Da» Wasser,
bauamt gibt folgende amtliche Meldung über da»
Inglück in Klein-Krotzenburg: „ Der Nachen war
ür den Tagesbetrieb für 16 Personen geeicht, bei
Nacht und Nebel für 8 Personen.̂ Besetzt war -r
bl« da« Unglück geschah, mit 27 Personen, von
denen 15 ertranken Der Unfall ereignete fich
früh morgen» 6 Uhr, also bei vollständiger
Dunkelheit.

— Wiesbaden , 15. Januar . Auf dem
hiesigen Hauptbahnhos ereignete stch gestern Vor.
mittag ein bedauernswerter Unfall. Eine Frau
A. Heilhecker von hier. 48 Jahre alt. wollte ihren
verwundeten Sohn auswärt« besuchen. Sie be¬
fand sich auf dem Bahnsteig, nahe de» Rande»,
al» der Zug eingeschoben. Durch die andrängenden
Menschenmaffen wurde die Frau den Steig hin¬
untergestoßen und zwischen Mauer und Trittbrett
so eingezwängt, daß aus dem Trittbrett ein Stück
herausgesägt werden mußte, um die Aermste zu
befreien. Sie wurde inS Krankenhau» gebracht,
wo sie alsbald verstarb.

— Dillenlmrg , 15. Jan . Eine Klieg«-
küche wird in Kürze hier eröffnet. Der Prei»
für die Tagesportio» beträgt 20—40 Pfg.

Die

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* « finge», 17. Jan. Feldwebel.Leutnant

Fiedler  von hier, im Infanterie-Regiment Nr.
188, wurde die „Heff. Tapferkeitsmrdaille ver¬
liehen.

— Frankfurt , 15. Januar. Vor̂ dem
Schöffengericht hier hatten fich drei „Damen aus
Ried zu verantworten, die stch zu dritt m einen
Franzosen verliebt hatten, der mit ihnen rn der
gleichen Fabrik arbeitete. Sie hatten ihm Liebes¬
briefe und ihre Photographie geschickt, und erne
hatte ihm auch zehn Mark bar, Zigaretten und
andere Dinge zugesteckt. Die Letztere, eine ver¬
heiratete Frau, wurde zu sieben Tagen Gefängnis
verurteilt, die beiden anderen kamen mit je drei
Tagen Gefängnis davon.

— Frankfurt , 15. Januar. In der ver«
gangenen Nacht kam der 18jährige HilsLrangierer
Philipp Fischer au» Hohstadt beim Rangieren
zu Fall. Durch einen beladenen Güterwagen
wurden ihm beide Beine abgefahren. Die Rettungs¬
wache brachte den Verletzten nach dem Heiliggeist¬
hospital, wo er kurz nach seiner Einlieserung
verstarb.

Herstellung

▼on

«L

Vermi schte Nach richten.
— Minden,  15 . Jan . Bei einer Hau»,

schlachtung in Holzhausen,'hat ein Schwein, al»
e» eben abgc stochen werden sollte, dem Metzger
den rechten Zeigefinger abgebiffen.

— Bruchköbel,  14 . Januar. Heute nach¬
mittag lief die Frau de» Arbeiter, Zin» au»
Niederissigheim mit einem kleinen Kinde aus dem
Arm über ein Gleis, um in den abfahrenden Zug
einzusteigen. Im selben Augenblick lef ein Zug
rin, der die Frau tötete. Dar Kind wurde schwer
verletzt und in« Landkrankenhau» Hanau verbracht.

— Basel,  16 . Jan . (Priv.-Tel. der Frkf.
Zm zf.) Au, Tokio wird der Agence Hava»
gemeldet: Auf dem vor Yokosuka verankerten
Schlachtkreuzer„Sukubah" ereignete sich eine Ex¬
plosion. Da» Schiff steht in Flammen. Die
Zahl der Opfer beträgt bi« jetzt 400.

— Schweidnitz.  15 . Jan . Die 13 Jahre
alte Tochter einer Frau Meißner war beim Einholen
Sie wurde von mehrere Kindern mit vereisten
Schneebällen geworfen. Dabei erhielt sie einen
Wurf an den Kops. Die Felge war eine schwere
Gehirnerschütterung, die den Tod de« Kinde»
hrrbeisührte.

— B erl i n, 15. Jan. Nachdem erst vorgestern
au zwei verschiedenen Stellen Pferde gestohlen
worden sind, darunter ein Luxuipferd im Werte
von 8000 Mark, find heute wieder2 Pferde samt
Wagen de« Böhmischen',Brauhauses vor dem Hause
Tilsiter Straße 63 anscheinend von denselben
Dieben entführt worden. Die mit 30 Tonnen
Bier beladene Rolle mit dem Gespann hatte einen
Gesamtwert von etwa 10000 Mark.

— Berlin,  13 . Jan . Der Präsident de»
evangelichen Oberkirchenral» D. Voigts feiert am
19. Januar sein 50jährige» Dienstjubiläum.

Da» Warenumsatz -Stempelgesetz  nebst
amtlichen Auslegungen und gemeinverständlichen
Erläuterungen von HandelslehrerP . Eh.Martens.
1917. GesetzverlagL. Schwarz& Comp. Berlin
S .. Dresdener Straße 80. Preis 1,— Mk ge¬
bunden 1,35 Mk.

Trauer-
Drucksachen

jeder Art
besorgt schnellstens

J

1

R. Wagner’sBuchdruckerei.
Telefon 21.

Preise iör Damen-Bedienm
Kopfwäsche» mit Frisur Mk. 1.50
Kopswasche« ohne Frisur „ 1-—
Für Mädche»«uter 14 Zahrm„ 0.75
Einfache Frisur „ !•—
Frisur mit starker Welle „ 1.5V

Preis - Ermttssigung
auf alte diese Bedienungen bei

Karten m 10 Hummern.
Karl Kesselschläger,
Bad Homburg — Louisenstr . 87.

6e$(hid)te der
ZtadtMngen

— gebunden 80 Pfg. —
erhältlich in sämtlichen hiesigen Bttchhand«

lange « und in
Wagners « uckzdruckerei.

Amtlicher

Taschen-
Fahrplan
— Preis 20 Pfg. -

Plakat-Fahrplan
— Preis 10 Pfg. —

Kreishlatt-DruGkerei Usingen.

Eigene
IMF'Hans-Schneiderei

erspart
Stoff ttttb Geld.
Deshalb sollte kein langes
flQädcben,welches kegadung
jurn Schneidern besit | t , ver¬

säumen , meinen »-wöchent¬
lichen
Unterricht zur Erlernung

der Damenschnriderei
;u besuchen. — 3ch erteile
jeder?ett nähere Auskunft.

Elise Kötter
varnensebn sickeret.



Ihre am 14. Januar vollzogene Kriegstrauung
zeigen an

Karl Pfetzing
Hedwig Pietzing, geb Fritz.

Cassel , Usingen.

Für die uns erwiesene herzliche Teilnahme an unserem
schweren Verluste, der uns durch den Tod unseres lieben
Lohnes und Bruders Wilhelm betroffen hat, sagen wir hier¬
durch allen innigsten Dank.

Familie Heinrich Metzler.
Usingen , im Januar 1917.

Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.
Mt  Wehrpflichtigen hiesiger Stadl, welche in

den Jahren 1895, 9« und 97 geboren sind und
eine entgLltige Entscheidung der Ersatzbehörde noch
nicht erhalten haben, wollen sich umgehend zur
Rekrutierungrstammrvlleanmelden.f

Geburtsscheine, sowie Musterungsausweise sind
vorzulegen.

Ufingen, den 16. Januar 1917.
Der Magistrat.

Lißmann.

Nachstehend bringe ich den Wortlaut der be.
züglich der Straßenreinigung bei Schneefall und
Glattei« in Frage kommenden 88 der Pol.-V-r-
ordnung vom 31. 13. 13. jn Erinnerung mit dem
Ersuchen für Beachtung der Anordnungen besorgt
zu sein, damit Bestrafungen vermieden werden.

§ 3
Die Bürgersteige müssen im Winter stets sorg¬

fältig vom Schnee gereinigt und bei Schnee oder
Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln(Sand, Asche
Sägemehl und dergl.) bestreut sein.

Während des Frostwetters sind die Straßen¬
rinnen stets frei von Schnee und Eis zu halten.
Da» Reinigen der Bürgersteige mittels Wasser»
während der Frostzeit ist untersagt.

m §4 *
Rach starken Regengüssen und bei plötzlichem

Abgang des Schnee, sowie bei abgehendem Frost¬
wetter müssen die Straßenrinnen. Soffen und
sonstige Abflüsse ungesäumt und so gereingt werden
daß da» Wasser ungehindert Abzug hat.8 «

Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden
Bestimmungen werden, sofern nicht nach den
Gesetzen eine höhere Strafe eintrilt, mit Geldstrafe
bi« zu 9 Mk. — -oder im Unoermögenssalle mit
Haft bi» zu 3 Tagen geahndet.

Ufingen , den 12. Dezember 1916.
Der Magistrat: Lißmann.

Die Ausgaben der Bezugrkarten für Brot,
Fleisch, Zucker usw. sowie der Seifenkarten erfolgt

1. Februar nicht mehr auf dem Rathaus.
Zur Erleichterung für das Publikum und zur

schnelleren Abwickelung der Verteilung find Bezirk«-
verteilungsstellenlwiefolgt eingerichtet worden, wo¬
selbst die Abgabe der Bezugskarten künftig erfolgt.

Bezirk I.
(Vorsteher Herr Stadtverordnetenvorsteher Beider,

Abgabestelle Gasthaus zur Rose), umfaßt die Be-
wohner der Straßen:

Frankfurter, Rauheimer, Unter. Weiher,
Brauhof, Erbi«, Kirch, Kirchhof und Pfarr-
gaffe-

Bezirk II.
(Vorsteher Herr Beigeordneter Vogelsbeiger,

Ausgabestelle Gasthaus zur Sonne), umfaßt die
Straßen;

Schloßplatz, Bahnhof, Blücher, Wilhelms,
Ober, Friedhof. Weilburgerstraße und Füll,
garten, I . .Teil der Kreuzgaffe(zwischen
Ober- und Zitzergaffe), Porbach und Ostseite
der Zitzergaffe.

Bezirk UI.
(Vorsteher Herr Landwirt Fritz Peter, Magistrats¬

schöffe, Ausgabestelle Gasthaus Naffauerhof.umfassend
die Straßen:

II . Teil der Kreuzgasse(von Zitzergaffe
westwärts), Westseite der Zitzergaffe, Klauber.
Dreihäusergaffe. Klapperfeld, Hospitalgaffe,
Schlagweg, Schiller, und Wirthstraße.

Bezirk IV.
(Vorsteher Herr 1. Beigeordneter Hemcich),

Ausgabestelle Realschule, umfassend die Straßen:
Marktplatz, Haingasse, Markiplotzstraße,
Schulhof- Reutorstraße und Wilhelmrallec.

Ufingen, den 11. Januar 1917.
Der Magistrat-'

Lißmann,  Bürgermeister.

Destslher Wolfshund
zugelaufen *) Polizei .Verwaltung.

TWgkn Schmied
und mehrere

Wagner
gesucht. Auch Leute, die «och nicht
ausgelernt haben.

Rudolf Matt, Holzwarenfabrik,
1) Weilmünster.

Zur Erleichterung der Wäsche empfehle
ve. Röhmers Waschmittel

„Burnus“
ein selbsttätige« Schmutzlösungsmittel von er¬
staunlicher Wirkung, in Paketen zu 25 Pfg.
1) I*r . A . Loetze.

Die ^ „ Kgl. Landratsamt empföhle«

$t(riliit$augi
sind bei mir erhältlich. Ls » Pet«

Zum baldige« Eintritt

tiichlige» M«i>>
für Hans - und Feldarbeit gefue

U Chr . Will , Brücke

MvnlWgks Mich,
für sofort gesucht.

U Frau Dr . Schape
Anspach.

B6P “ Mädchen'
für Haus» und Feldarbeit gesucht
3) Wilh . Jak . Hofmau « ,

llPtllirPtt am  Sonntag an der „Eitz
MUlllkst Damennhr.
lohnung im Kreitblatt-Verlag abzugeben

Z igarettei
direkt von der Fabl
zu Originalpreisenzu Öriginalpreisen

100 Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. | .6<
BK » " 3 .. a -3
00 „ 3 .. 2 .51
00 „ „ 4,2 „ 3 .21

TT »00 „ „ 6,2 .. 4 .5,
Versand nur gegen Nahnahme

100 Stück an
7if15,l *l*An prima Qualitäten
Glycin en l00 ._ bi8 200 — m. p. i

Suche ein

tüchtiges Mädchen
für Hausarbeit, welche« schon gedient hat. (l

Frau Dr . Loetme,

Wir bitte« «m
Futter!

Wir,
habe,

Wohnung
zum 1. März zu vermieten.

2)_ Emma » in g . Neustadt.

lurugswoincko vsiugs
Die Turnstunde « fir

Freitags.
abends punkt 8Vs Uhr beginn«
statt. Die Mitglieder werden
regen Besuch ersucht.

Der Vorstand.

Landlvirtschaftliche Angebote.
Simmentaler Bullen

zu verkaufen *) Ludwig Moos , B

_Häckselmaschine
fast neu. zu verkaufen
2b) Karl Ernst , Eschbc

Hochträchtige Fahrkuh
zu verkaufen. Kart Maibach,
2b.) Eransberg.
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